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Bearb.: Christian Rinner, MSc 

Tel.: +43 (316) 877-6267 

Fax: +43 (316) 877-3490 

E-Mail: naturschutz@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  ABT13-54535/2018-307   Graz, am 25.07.2025 

Ggst.: EU-invasive Arten international IAS-VO 2014/1143 VSt-7370, 

Bekanntmachung für die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

Artikel 13 der IAS-Verordnung zum Aktionsplan für die 

prioritären Pfade invasiver gebietsfremder Arten in Österreich 

 
 

 8010 Graz ● Stempfergasse 7 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach Terminvereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn/Buslinie(n) 1,3,4,5,6,7/30 Haltestelle Hauptplatz,Palais 
Trauttmansdorf/Urania 

 https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: IBAN AT023800090004105201 ● BIC RZSTAT2G 
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Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 3. Fassung des Aktionsplans   

für die prioritären Pfade invasiver gebietsfremder Arten   
 

Gemäß Artikel 13 der IAS-Verordnung ist von jedem Mitgliedstaat nach Untersuchung der Pfade der 

nicht vorsätzlichen Einbringung und Ausbreitung der invasiven Arten von unionsweiter Bedeutung und 

nach Identifizierung jener Pfade, die aufgrund des Artenvolumens und aufgrund des potentiellen 

Schadens, den die über diese Pfade in die Union gelangenden Arten verursachen, prioritäre 

Maßnahmen erfordern (prioritäre Pfade), ein Aktionsplan zu erstellen. Dieser Aktionsplan soll im 

Wesentlichen eine Beschreibung der Maßnahmen in Hinblick auf die prioritären Pfade beinhalten, die 

den „Akteuren“ - das sind bezogen auf Österreich neben den zuständigen Bundes- und 

Landesbehörden auch Rechtsträger des öffentlichen und privaten Rechts - einen Rahmen zur Setzung 

konkreter Maßnahmen in ihren jeweiligen Vollzugs- und Verantwortungsbereichen überantwortet. 
Dieses Erfordernis besteht auch jedes Mal, wenn die Liste von invasiven gebietsfremden Arten von 

unionsweiter Bedeutung (im Folgenden IAS-Liste) durch Hinzufügung zusätzlicher Arten erweitert 

wird. 
Eine erste Fassung eines österreichischen Aktionsplans wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens 

des Umweltbundesamtes, das von den 9 Bundesländern Österreichs in Auftrag gegeben worden ist, 

erarbeitet, im Herbst 2020 einer Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen und im März 2021 der 

Europäischen Kommission übermittelt. Nach einer Erweiterung der Liste der invasiven gebietsfremden 

Arten von unionsweiter Bedeutung („Unionsliste“) im Jahr 2019 wurde vom Umweltbundesamt im 

Auftrag der Länder dieser Aktionsplan entsprechend ergänzt und erweitert. Diese überarbeitete, zweite 

Fassung wurde im Frühjahr 2022 einer Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen und danach an die 

Europäische Kommission übermittelt. 

 

Parallel dazu wurde im Jahr 2022 die Unionsliste wiederum erweitert. Um die prioritären Pfade der 

Einbringung und Ausbreitung der neu gelisteten Arten berücksichtigen zu können, ist der 

österreichische Aktionsplan innerhalb von drei Jahren zu aktualisieren. Daher wurde erneut vom 

Umweltbundesamt für die österreichischen Bundesländer und zuständigen Bundesbehörden der 
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vorliegende Entwurf einer 3. Fassung des österreichischen Aktionsplans ausgearbeitet, der für das 

gesamte Bundesgebiet maßgebend ist und an dem auch wieder die betroffenen Bundesministerien und 

Institutionen auf Bundesebene mitgewirkt haben. Im Zuge der Erstellung wurde neuerlich auf die 

Erfahrung relevanter Stakeholder zurückgegriffen, die bereits jetzt mit dem Management invasiver 

gebietsfremder Arten befasst sind.  

 

Im vorliegenden Entwurf der 3. Fassung des Aktionsplans sind somit die insgesamt 88 Arten der 

Unionsliste mit Stand 02.08.2022 erfasst. 

 

Download: https://www.neobiota.steiermark.at/cms/beitrag/12823775/156567719/ 
    
Dieser Aktionsplan bzw. dessen Entwurf ist gemäß Artikel 26 der IAS-Verordnung einer 

Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterziehen.  
 

Entsprechend § 4 des Steiermärkischen EU-Rechtsvorschriften-Begleitregelungsgesetzes -  LGBl. Nr. 

62/2017 zu Letzt in der Fassung LGBl. Nr. 21/2023, ist für das Land Steiermark der Entwurf auf der 

Internetseite des Landes bekannt zu machen. Jede Person kann zum Entwurf binnen 6 Wochen 

Stellung nehmen.  
 

Es steht Ihnen somit die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme in der Zeit vom 28.07.2025 bis 

07.09.2025 offen, die an die folgende E-Mail-Adresse zu richten wäre: 

neobiota@umweltbundesamt.at  
 

Da der vorliegende Entwurf des Aktionsplans sich auf das gesamte Bundesgebiet bezieht und sowohl 

Stellen des Bundes als auch der Länder angesprochen sein können, werden Ihre Stellungnahme sowie 

Ihre E-Mail-Adresse im Rahmen des Forschungsvorhabens zentral durch die Umweltbundesamt GmbH 

erfasst und bearbeitet, wozu sie mit dem Absenden der E-Mail ihre Zustimmung erklären. Eine allfällige 

Berücksichtigung der Stellungnahmen natürlicher Personen im endgültigen Aktionsplan findet nur in 

anonymisierter Form statt. Weitere Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie unter 

folgendem Link bei der Umweltbundesamt GmbH: 

https://www.neobiota-austria.at/footer/datenschutzerklaerung 
 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, Ihre Stellungnahme direkt im Postweg an die folgende 

Adresse der zuständigen Landesbehörde zu richten: 

 
Amt der Steiermärkische Landesregierung 

Abteilung 13 - Referat Naturschutz 

Stempfergasse 7 

8010 Graz 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Abteilungsleiter i.V. 

 

Christian Rinner, MSc 

(elektronisch gefertigt) 
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